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RlpuJLIK ÖSTERREICH 

I Bundesministerium 
fJr,Arbeit und Soziales 

\ 
ZI: 10.489/10··4/J992 

An das 
Präsidium des Nationa1rates 

1010 W '1 e n, den :; iL S e p t e m b e ," 1 9 9 2 
Stubenring 1 
D\lR: 001/001 
Telefon: (0222) 711 00 
felex 1J1145 oder 111/80 
lelefax 1131995 oder 7139311 
P.S.K.Kto.Nr. 05070.004 
Auskunft: Scheer 
Klappe: 6249 j)\~ 

B.t~Jx ..... :.. r: n t \~ U r f ein e s ß u n cl c S Cl e set z e s ü b l' r die 
V e t' 9 a b e von 1\ u t' t r ä q e n (ß und e ~:; v e t' g cl b e ., 
gesetz) • 

Das Bundesministet'~um für Arbe~t und Sozia1es übermittelt 25 Aus­

fet'tigungen seiner Stellungnahme zum Entwut't eines Bundesgesetzes 

über die Vergabe von Aufträgen (ßundesvet'gabegesetz) zur gefl. 

Kenntnls, 

Für den Bundesministet': 

ß aue r 

Für dle RiChtigkeit 

1<~~~gUn9: 
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REPUBLIK öSTERREICH 
Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

Zl. 10.489/10-4/1992 

An das 
Bundeskanzleramt 

1010 Wien, den 30. September 1992 
Stubenring 1 
DVR: 0017001 
Telefon: (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
felefax 7131995 oder 7139311 
P.S.K.Kto.Nr. 05070.004 
Auskunft: Scheer 
K'Jappe: 6249 DW 

~~t~~ Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabe­
gesetz) . 

Das Bundesministerium für Arbeit und S021ales n~mmt mit Bezug auf 

die G Z. 6 0 0 . 8 (3 3 / 1 .- V / 8 / 9 2 vom 1/. J u 1\ 1 9 9:2 z U iTI [n t \~ U r f- ein e s 

Bundesgesetzes über die Vergabe von Aufträgen (Gundesvergabege­

setz) wie fol(lt Stellunq: 

In der Vorbegutachtunq hat das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales schwerwiege~de Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf 

eines Bundesgesetzes über die Vergabe von Aufträgen (Bundesver­

gabegesetz) geäußert und empfOhlen, von einem Begutachtungsver­

fahren vorerst Abstand zu nehmen und den Gesetzesentwurf neuer-

I ich zu überarbeiten. 

Die im Schreiben von Herrn Bundesminister Hesoun an Herrn 

Staatssekretär Dr. Kostelka vom 10. Juli 1992 geäußerten Beden­

ken gegen diesen Entwurf wurden in keiner Weise berücksichtigt 

und s~nd unverändert aufrecht. 

Gegen die Regelung des öffentlichen Vergabewesens durch ein 

ßundesvergabegesetz ist prinzipiell kein Einwand zu erheben. wenn 

auch ei~e bundeseinheitliche Regelung, die auch von den Ländern 

getragen wird. sicher wünschenswert gewesen wäre. Der vorliegende 

Gesetzesentwurf scheint jedoch weit über die gesteckten Zieie 
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( R e c h t s s c h 1...1 t z P r i v a t er) s 0 w 1 e übe r den auf 9 I' und des L W R A b kom In e n s 

gegebenen Handlungsbedarf (Umselzung von EG-Richtl inien) 

hinauszureichen. Die Meinung. die öffentl iche Auftt'agsvergabe 

laute rechtsstaatlichen Grundsätzen zuwider. kann nicht geteilt 

werden. Die in den einzelnen Ressorts im Erlaßwege vorgegebenen 

Richtlinien orientierten sich im wesentl ichen an der öNORM A 

2050 in der geltenden Fassung sowie an den GATT-Richtlinien; ein 

Problem der genannten Art kann jedenfalls vom ho. Ministerium 

nicht gesehen werden. 

Subjektive Rechte für Bewerber und Bieter gibt es auch derzeit. 

Die Regelung in diesem Entwurf geht jedoch weit über das Ziel des 

notwendigen Rechtsschutzes eines geschäftl ichen Kontrahenten als 

Partner des Bundes im Rahmen der Privatwirtschaftsvel"waltung 

hinaus. Einzelne Verpfl ichtunge~ des Auftraggebers. wie etwa die 

7.wingende schriftl iCfle lnfoimation der Anbieter und Bewerber, 

b r i n gen e r h b h t e n Auf w Cl n dun d Ver z 0 Cj e run 9 end e s V e !' f Cl h ren s mit 

sich. Das aufwendiqe Schieds- und Ndchpt'l.ifunq~;verfi3hren, von dem 

in den Erläuterungen zwar ausdrück! ich statuiert wird. daß es 

aus '3 eh 1 i 13 Bi j eil auf sol c h e Ve I' 9 a b e f ä 1 1 e be s ehr ä n k t b 1 e i ben soll, 

f (J r w cl c h e die~; E ~i R .. nd FC-recht'I~c:h z\-\':,ngend angporclnet ist, 

m Ij g ted a n I1 b e ~ die sem ein 9 e s c h r ci n k t e n A :, wen dun 9 s b e r e ich (G I' 0 g. 

autträCje) sicher nicht in einem BuncJesvergabege",etz gereg e 'lt 

wer(jen. 

Diesem erhöhten Schutz der Rechte ~pr Bieter dient offensicht-

1 ich auch die Einrichtung einer Vergabekontrollkommlssion. und 

zwar unter Hinwe~s auf die bisher eingeschränkte Nachvollzieh­

barkeit vergaberechtlicher Entscheidungen. F~r diesen Zweck 

wurden in allen Ressorts Kontrollinstanzen in Form von Innenre­

visionen eingerichtet; 1t. Ministerratsbeschluß vom 15.9.1981 

gehören zur Aufgabenstellung der Revisionsabteilung u.a. die 

begleitende Kontrolle von Großprojekten sowie die Kontrolle der 

Auftragsvergaben. überdies sind im Beschaffungswesen noch andere 

ressortinterne Stellen einqeschaltet, in bestimmten Fällen auch 

das Bundesm~nisterium für Finanzen oder das ADV-Subkomitee. Die 

Einrichtung einer Vergabekommission als Kontroll instanz könnte 

den Schluß zulassen, daß die Einrichtung der Innenrevision im 
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Sinne des zitierten Ministerratsbeschlusses kein ausreichendes 

Kontrollinstrument darstellt. 

Aufgrund der vorgesehenen zahlreichen Kontrollmechanismen. 

Rechtsansprüche, Informationspflichten, Nachprüfungsverfahren 

und SchI ichtungsmechanismen würden die Beschaffungsvorgänge in 

unzumutbarer Form verzögert und in noch stärkerer Weise als 

bisher verbürokratisiert. Weiters ist zu bedenken, daß die 

derzeit für Beschaffungsvorgänge erforderliche Mitbefassung 

anderer Organe (BMF, ADV-Subkomitee bzw. KIT, BMWA) offensicht­

lich durch das neue Vergabegesetz unberührt bleiben. 

Das wesentl lc~e Z~el e~nes ßundesvergabegesetzes im Hinblick 

auf eine Verwaltungsreform, näml ich die Reduzierung und Verein­

heitlichung aller Vergabet'ichtlinien der Gebietskörperschaften, 

insbesondere des Bundes. wird mit dem vor"1 iegenden f::ntwurf 

jenenfalls nicht erreicht, da etwa auch das GATT-Ubereinkommen 

parallel anzuwenden wäre und Forschungsaufträge und wissen-

s c h a f t 1 ich e U n t er:.:; LI c h u n gen aus d r I) c k 1 ich nie h tun t erd a s ß und es"' 

\I e r 9 a beg E' S E' t z f al 1 e n W L! r den. W e i t e t" s wir d dar auf ver wie sei!, daß 

1 nIe il b e r' eie h e n W i d e t' S P r' Ü c ;'i e zur Ö N 0 R 1'1 a b e rau c h z u den Ver" 9 a -

b e t) e ,:,; t 1 m m u n gen, w:, e '3 1 e d 1 E' Dur c h f ü h run 9 s b e s t ~ m m u n Cl e n zum B u n -, 

dp~;tlnanzge:3etz. enthalten, bestehen. Eine effiziente, terminge­

r e c h t e L1 n d vor Cl "I 'I e mau c h q e set z e s k 0 n f 0 r m e Auf t r a 9 s ver gab e 1 S t 

unter diesen Rahmenbedinqungen wesentlich erschwert; insbeson­

dere die W"ldersPt'üche zu'" bzw. die Abweichungen von der unter-­

haI b de':: Schwell enwertes gel tenden öNORM (Gl i ederung, unter­

schiedl iche Bezeichnung der Begriffe, ••• ) hätten eine Verun­

sicherung der mit der Auftragsvergabe befaßten Beschaffungs­

stellen als zwangsläufige Folge anstatt die angestrebte Rechts­

sicherheit zu erhöhen. 

Aus der Sicht des Arbeitnehmerschutzes ist folgendes festzu­

stellen: 

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften hat am 24. Juni 1992 

eine Richtl inie über die auf zeitl ich begrenzte oder ortsver~n-
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derliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz (92/57 EWG) angenommen. 

(siehe Amtsblatt L 245/6). Diese Richtlinie verpflichtet auch 

den Bauherrn, z.B. zur Erstellung eines Sicherheits- und Gesund­

heitsschutzplanes, zur Vorankündigung sowie zur Bestellung von 

Koordinatoren für die Vorbereitungsphase sowie für die Aus­

führungsphase. Bauherr ist nach der Richtlinie jede natürliche 

oder juristische Person, in deren Auftrag ein Bauwerk ausgefUhrt 

wird. Nach der Richtlinie erscheint es allerdings auch zulässig. 

daß diese Pflichten betreffend Vorankündigung, Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzplan sowie Bestellung von Koordinatoren durc~1 

den Bauleiter erfüllt werden. Bauleiter ist jede Person. die mit 

der Planung und/oder Ausführung und/oder Überwachung der Aus­

führung des Bauwerks im Auftrag des Bauherrn beauftragt i~t. 

Diese Richtl inie ist von den Mitgliedsstaaten der EG bis späte­

stens 31. Dezember 1993 umzusetzen. Es wird daher zur Überlegung 

gestellt, im Rahmen des geplanten Bi.1ndesvergabegesetzes auf 

diese Verpflichtungen der Auftraggeber Bedacht zu nehmen. 

G run cl s a t zl :, c h w ä r e e s s ehr w ü n s c h e n s w e I" t. wen n a nUn t ern e h m e n , 

cl i e 1\ t" bei t n e h m e I" S c hut z vor s c h r i f t e n m i ß ach t e :1, k ein e 0 f i e n t 1 ich e n 

Aufträge und keine Forderungen vergeben werden. A11erd~ngs 

scheint das ~m vor' ~egenden Entwurf vorgesehene Instrumentarium 

n~cht geeignet, dies wirk' ich zu verhindern: 

Verwaltungsstrafen wegen übertretung der Arbeitnehmerschutzbe­

stimmungen werden in den seltensten ~ällen (nur wenn der Ar­

beitgeber e~ne natUrl iche Person ist) gegen den Bieter im Sinne 

des Vergabegesetzes verhängt. üblicherweise ist Arbeitgeber eine 

juristische Person, sodaß die Bestimmungen des § 9 VStG zur An­

wendung kommen. Bei Bauunternehmen werden für öLJ~iC2b abge­

grenzte Bereiche (Baustellen) verantwortliche Beauftragte (Bau­

leiter) bestellt und gegebenenfalls zur Verantwortung gezogen. 

Rechtskräftig bestraft sind somit immer nur einzelne, austausch­

bare Personen und in den seltensten Fällen die Organe der Ge­

sellschaft selbst. Auch in anderen Branchen kommt es durchaus 

vor, daß immer wieder andere (unbescholtene) ?ersonen w~e 

filialleiter, Vorarbeiter, etc. zu verantwortlichen Beauftragten 

bestell t werden. 
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Wenn das vorgesehene Register daher Strafverfahren gegen Bieter 

erfassen soll. kann dies in sehr seltenen Fällen im Bereich des 

Arbeitnehmerschutzes relevant werden. 

ß. ZU DEN EINZJ.JNE.tLBESTlMMUNGcrt.=-

Zu § 1 Abs. 1 und § 3 Z. 3 

Klarzustellen wäre. daß als Auftraggeber nur die in § 1 Abs. 1 

genannten physischen und juristischen Personen in Frage kommen 

können. 

Zu § 1 Abs. 1 Z. 4 

Es wird angeregt, den Hauptverband dpr österreichischen Sozial­

vers;cherungstrdger in dieser Bestimmung separat anzuführen 

("4. die Sozia'lversicherungstr'ciger und der Hauptverband der 

ö s t e r r' eie his ehe n Sozi a I ver sie her u n g s t r ä 9 er. " ) • 

Zu § 1 Abs. 3 

In den Erl~uterungen wird unter Pkt. 2.2 angefUhrt. daß der 

vor] ieqende Gesetzesentwurf den Zweck hat. die Vergabericht-

I inien des E.WR .. bzw fC-Rechts in die innerösterreichische 

Rechtsordnung umzusetzen. Diese Umsetzung sei weitgehend durch 

den gegenständlichen Gesetzesentwurf selbst sichergestellt. 

Durch § 1 Abs. 3 wird jedoch die Anwendung dieses Gesetzes 

a lJ. ~; 9 e sc: h 1 O~; sen, wen n ein s c h 1 ä gig e E W R - b z w. E G - R 'i c h t 1 i nie n f II r 

die Vergabe von Aufträgen abweichende Regelungen vorsehen. 

Zu § 3 

Ein zweistufiges Verfahren (Z. 2 1it. e) dürfte nicht nur auf 

immaterielle Leistungen beschränkt werden, eine analoge 

Situation kann auch bei Leistungen materieller Art gegeben sein. 

Außerdem wird die Definition der Funktion eines Generalunter­

nehmers vermißt. Generalunternehmer 9~bt es bei fast allen 

Großprojekten. weshalb diese Funktion zumindest definiert werden 

sollte. 
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Zu § 4 Abs. 1 

Als Kriterium für die Preise sollte - wie in § 18 Abs. 2 Z. 4 -

lediglich deren Angemessenheit herangezogen werden. 

Zu § 4 Abs. 4 

Gegen die Bestimmungen der § 4 Abs. 4 und § 25 Z. 13 bestehen -

soweit sie sich auf geschützte Werkstätten im Sinne des Behin­

derteneinstellungsgesetzes (ßEinstG) beziehen - schwerwiegende 

Bedenken. 

Gemäß § 11 des BfinstG sind die geschützten Werkstätten Einrich­

tungen zur Beschäftigung begünstlgter Behinderter. d,e wegen Art 

und Schwere ihrer Behinderung noch nicht oder nicht wieder auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt t~tig sein können, bei denen aber 

eine wirtschaftlich verwertbare Mindestleistungsfähigkeit vor-

1 ie9t. Die geschL)tzten Werkstatten mussen es den behinderten 

Menschen ermbgl~chen. ihre Leistungsfähigkeit mit dem Ziel der 

Eingl iederung in den freien Arbeitsmarkt zu entwickeln. zu 

erhöher, oder \lliederzugewinnen. 

Die geschützten Werkstätten im Sinne des BEinstG, die in der 

Rechtsform von Gesellschaften mit beschrankter Haftung geführt 

werden. sind vor allem im Bereich der industriellen Fertigung in 

verschiedenen Wirtschaftszweigen (die beiden größten Produk­

t~onssparten s~nd die Holz- und Metallverarbe~tun9) t~ti9. Die 

Erzeugungsprogramme der geschützten Werkstätten sind den Anfor­

derungen des Marktes entsprechend gestaltet und grundsätzlich 

nicht auf bestimmte Branchen beschränkt. Die derzeit neun ge­

schützten Werkstätten mit Betriebsstätten in beinahe allen 

Bundesländern österreichs beschäftigen ca. 1.100 Dienstnehmer. 

wovon rund 950 Mitarbeiter behindert sind. Alle beschäftigten 

Behinderten werden zumindest kollektivvertraglich entlohnt und 

unterliegen der Vollversicherung nach den Bestimmungen des ASVG. 

Bei insgesamt von den geschützten Werkstätten im heurigen Jahr 

zu erzielenden Erlösen aus Lieferungen und Leistungen von mehr 

als 400 Mio. S sind die Werkst~tten in der Lage, den überw;egen-

, , 
,I 
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den Teil ihrer Aufwände aus ihren Erlösen zu decken. Die Werk­

stätten sind dafür insbesondere auf Aufträge von Unternehmen der 

freien Wirtschaft und - zu einem geringeren, aber nirht zu 

vernachlässigenden Anteil - der öffentiichen Hand anqewiesen. 

Nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Erlöse wird durch 

direkte Verkäufe an Letztverbraucher erzielt. 

Schon daraus ergibt sich für die geschützten Werkstätten d,e 

Notwendigkeit, ihre Erzeugnisse verläßI ich, zu konkurrenzfähigen 

Preisen, in hoher Qualität und auf modernem technischem Standard 

anbieten zu können. Keinesfalls können die geschützten Werk­

stätten im Sinne des BEinstG daher mit Besc~'äftigungstherap,e­

einrichtungen (welche zum Teil ahnl iche BezelchnungeG tragen) 

gleichgesetzt werden. 

1m G~9cnsatz zu anderen Unternehmen der tre~en Wirtschaft. deren 

die Arbeitsbedingungen in den geschützten Werkst~tten weitgehend 

d -\ eWe t' k s tat t e n al -I e t- d -\ n 9 :~, ver p fl ~ ': h t e t , ~nge91ichen sind, 

zumindestens 80 ~ ihres Personalstandes behinderte Menschen z~ 

b p s c h ä f t i 9 e n. f\ u s; di e s e r ihr e m l w eck e n t s p r e c h end e n Ver p f -I ich­

tun q e r 9 p b e rl ~3 Ich i m Ve t' q 1 eie h zu so n s t -i gen LJ n t ern e h m e n e rh e b -

1 iche Mehrkosten. Ausschl ießl ich fUr die aus der Uberwiegenden 

Besch~ftlgung behinderter Menschen resultierenden Mehraufwendun­

gen werden den geschUtzten Werkstatten Förderungen aus öffent--

1 iehen Mitteln gewährt. Die För'derungen verfolqen ledigl ich das 

Ziel, die Wettbewerbsgleichheit der geschützten Werkstätten mit 

anderen Unternehmen herzustellen und ihnen zu ermöglichen. in 

Konkurrenz mit sonstigen Betrieben zu treten und mit ihren 

Erzeugnissen auf dem Markt zu bestehen. 

Da die Förderungen aus öffentlichen Mitteln ausschließlich 

bezwecken, den Werkstätten die behinderungsbedingten Mehrkosten 

abzugelten, kann in ihrer Gewährung keine Verzerrung des Wettbe­

werbes erbl ickt werden, sodaß der im § 4 Abs. 4 des Entwurfes 

vorgesehene Ausschluß der geschützten Werkstatten im Sin~e des 

BEinstG vom Wettbewerb keinesfalls gerechtfer-:igt erscheint. 
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In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß § 11 Abs. 1 

des BEinstG die exp1 izite Anordnung enthält. bei Aufträgen im 

Bereich der Bundesverwaltung, die von geschützten Werkstätten im 

Sinne dieses Gesetzes ausgeführt werden können, die Werkstätten 

in jedem Fall zur Anbotstellung einzuladen bzw. von ihnen Ange­

bote einzuholen. Diese Vorschrift wurde durch die Novelle, 

BGB1.Nr. 313/1992, noch dahingehend ergänzt, daß Aufträge im 

Bereich der Bundesverwaltung auch dann an geschützte Werkstätten 

zu vergeben sind, wenn deren Angebote unter Berücksichtigung der 

gebührenden Prämie nach § 9a Abs. 3 bei Wertung aller techni­

schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte am besten entspre­

chen. Mit der erwähnten Prämie im Ausmaß von 1~ v.H. der Netto­

auftragssumme soll Dienstgebe~n ein Anreiz geboten werden, 

Aufträge an Behindertenwerkstätten zu erteilen und damit zur 

beruflichen Eingliederung behinderter Menschen beizutragen. Die 

Prämie stellt jedoch keine Wirtschaftsförderung dar. sondern 

soll ledigl ich die mit der Auftragserte,lung an Behindertenein­

richtungen verbundene erhöhte Mühewaltung abgelten. Eine ähn­

liche Regelung enthält etwa auch das deutsche Schwerbehinderten-

gesetz, 

Die zitierte Bestimmung. die gerade im Bereich der Auftragsver­

gabe des Bundes den gescllützten Werkstätten die Mögl ichkeit 

geben soll. in Konkurrenz mit anderen Unternehmen zu treten und 

sich dort zu behaupten. steht in deutlichem Widerspruch zu den 

Vorschriften des Entwurfes für ein ßundesvergabegesetz. 

Im Hinbl ick darauf, daß dieser Entwurf u.a. auch der Umsetzung 

von EG- bzw. EWR-Recht dienen soll, darf auf diesbezügliche 

Regelungen in EG-Mitgl iedsstaaten verwiesen werden. So sind nach 

§ 56 des deutschen Schwerbehindertengesetzes Aufträge der 

öffentlichen Hand bevorzugt den Werkstätten für Behinderte 

anzubieten. Die zu d1eser Bestimmung erlassenen Richtlinien 

sehen u.a. vor, daß auch bei einer bffentl ichen oder beschränk­

ten Ausschreibung eines Auftrages der Zuschlag einer Werkstatt 

für Behinderte erte~lt werden soll, wenn ihr Angebot ebenso 

wirtschaftlich oder annehmbar ist wie das eines nicht bevorzug-
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ten Bewerbers. Der lU5chlag 5011 darüber hinaus auch dann er­

teilt werden, wenn das Angebot der Werk~tatt für Behinderte 

geringfüqig Uber dem wirtschaft1 ich:;ten oder annehmbarsten Anbot 

1 legt. Als geringfügig gelten dabei Überschreitungen zwischen 

0.5 v.H. und 5 v.H. (gestaffelt nach der Hbhe der Auftrags­

summe). In Großbritannien wiederum können die dortigen ge­

schützten Werkstätten in jeden öffentlichen Auftrag zu den 

Bedingungen des jewei1 igen Bestbieters eintreten. 

Wie aus den obigen Darlegungen hervorgeht, erscheint der sich 

aus § 4 Abs. 4 des gegenst~ndlichen Entwurfes ergebende Aus­

schluß der geschützten Werkstätten im Sinne des BLlnstG von der 

Konkurrenz mit anderen Unternehmen weder im Hinbl lck auf die 

Wahrung des ~,'ettbewerbes noch zur Anpassung an [()- bzw. EWR-­

Vor~~chr'itten er'torderlich. Zudem wUr'de dieser Ausschluß die 

geschützten Werkst~tten ln einem Maße nachteilig betreften, daß 

d e t' e n A u t t' e c h t: ern d 1 tun 9 (u n d d ami t die der t ast 1. 0 U U A r bei t s -

pl~tze tur Behinderte) in der bisherigen Form ernsthaft in Frage 

geste1 1t w~re. Dip Funktion der geschützten Werkstätten. behin­

derte Menschen mit Hilfe real istischer Arbeits- und Produkt~ons-­

bedingungen auf eine sp~tete Erwerbstätigke)t in der freien 

W :, r t s c: h a f t vor Z L! b e r e ~ t e n, w ci t' ein ci -', e sem f' a 'I 'I k () r, i< r' e t 9 e f a h r d e t • 

Es eri;~cheint dat-Ier dringend geboten, § 4 Abs. 4 bzw. § 2:_i 1.13 

de~; [ntwul'te::: dahingehend abzu~indern, daß die gescnutzten Werk-

s t ä t t e n i m S i n n e ci e s BEi n s t G v 0 rT! W e t t be ", e r bQ..iS.:J] t dU S 9 e s c h los sen 

werden. 

Zu § 8 Abs. 1 

Der Grundsatz der ungeteilten Ausschreibung zusammengehöriger 

Leistungen und das Verbot der Teilung einer Leistung zur Um­

gehung der Wertgrenzen sollen aufrecht bleiben. Im übrigen 

sollte es jedoch dem Auftraggeber überlassen bleiben zu beurtei­

len. ob eine Leistung auch geteilt ausgeschrieben werden kann. 

Der Beqriff "besonder's umfangreiche Leistunqen" ist nicht aus­

sagetähig. Es muß zulässig sein. innerhalb von Positionen Grup­

pen bilden zu können, unter dem Hinweis, sie auch getrennt 

vergeben zu können. 
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Zu § 9 Abs. 3 

Bei einer Zulässigkeit von Alternativangeboten ist e~ne Ver­

gleichbarkeit von Angeboten nicht sichergestellt. 

Zu § 9 Abs. 6 
ln den Erläuterungen werden als Auskunftsstellen das Bundes­

ministerium für Arbeit und Soziales, ferner die örtlich zustän­

digen Arbeiterkammern, Handelskammern oder Bezirksverwaltungs­

behörden angeführt. Es wird vorgeschlagen, in diesem Zusammen­

hang auch die örtlich zuständigen Arbeitsinspektorate anzu­

führen, zumal diese Behörden in weiterer Folge mit der über­

wachung der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften be­

traut sein werden. In diesem Zusammenhang ist auch auf die im 

Arbeitsinspektionsgesetz 1914 festgelegte Verpflichtung der 

Arbeitsinspektion zu verweisen, die Arbeitgeber zur Erfüllung 

ihrer Pfl~chten im Bereich des Arbeitnehmerschutzes anzuhalten 

und sie hiebei nbtigenfal ls zu unterstützen und zu beraten. 

Eine Auskunftstätigkeit darüber hinaus wäre jedoch eln enormer 

Arbeitsaufwand und eine zusätzl iche Belastung der Bediensteten 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales: neben schrift-

1 ich und mUndl ich zu erteilenden Rechtsauskünften müßten auch 

Kollektivverträge oder Gesetzestexte versendet werden. Für diese 

Tätigkeiten wäre nach den Gebührenvorschriften Gebühren einzu­

hehen. was wiederum eine Belastung für die Kanzleien. Buchhal­

tungen etc. bedeutet. 

Die Bewältigung dieser zusätzl ichen Aufgaben kann daher nur bei 

Schaffung entsprechender Kapazitäten (insbesondere zusätzlicher 

Planstellen) erfolgen. 

Zu § 12 Abs. 3 Z. 3 

Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe ist dem Auftraggeber 

jedenfalls zu ermöglichen; in bestimmten Wirtschaftsbereichen 

sind Konventionalstrafen, auch wenn bei Nichterfüllung kein 

erhebl icher Nachteil zu erwarten ist, der effizienteren Durch-
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fUhrung des Vertrages jedenfalls förderlich (z.H. Reinigungsver­

t t' ä 9 e ) • 

Zu § 16 Abs. 3 

Diese Bestimmung steht zumindest im Spannungsverhältnis zu 

Alternativangeboten, welche gemäß § 10 grundsätzlich zulässig 

s i n d • 

Zu Abs. 4 

Hier erhebt sich die Frage nach der Definition der besonderen 

Ausarbeitung; bzw. was bedeuten im Vergleich die besonderen 

Ausarbeitungen zu den "besonderen Arbeiten" in p,bs. 3 des § 16. 

Auch kann von einem Unternehmer ein wirtschaft) iches Wa9nis 

erwartet werden. In einem offenen Verfahren gibt es eine größere 

An7ahl von Bletern. eine Vergütung für besondere Ausarbeitungen 

wi.-ircJe eine nicht vertretbare Verteuer:.Jng bedeutE:n. 

Zu § 18 Abs. 5 

Dcr 2. Satz der Z. 2 gilt für alle Ziffern und sollte daher an 

uen Schluß gestellt werden. l. 4 wäre aus systematlschen Gründen 

a-Is !. 2 zu beze'lchnen. 

Zu § 18 Abs. 6 

Zwar wird in den Erläuterungen zu § 18 Abs. 6 Z. 5 (S. 29) 

anqefUhrt. daß bei einer Vergabe eine Bedachtnahme auf die 

linhaltung der arbe~ts- und sozialrechtl lehen Vorschriften fUr 

den Fall erfolgen sollte, daß ein Niedrigangebot überprüft wird: 

dies erscheint jedoch nicht ausreichend, um die Einhaltung der 

Vorschriften gemäß § 12 Abs. 2 des Entwurfes zu gewährleisten. 

Es wird daher angeregt, die Einhaltung arbeits- und sozialrecht-

1 icher Vorschriften in § 18 Abs. 1 des Entwurfes aufzunehmen. 

sodaß eine Prüfung der Angebote nicht nur in wirtschaftlicher. 

rechnerischer und technischer Hinsicht erfolgen sollte, sondern 

auch im Hinb1 iek darauf. ob der Unternehmer arbeits- und sozial­

rechtl iche Vot'schriften einhält bzw. sicherge3tellt ist. daß er 

sie einhaHen wird. 
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Es sollte auch vorgesehen werden. jene Angebote. bei denen die 

Einhaltung der am Arbeitsort geltenden arbeits- und sozialrecht­

lichen Vorschriften nicht gewährleistet erscheint. vom weiteren 

Vergabeverfahren auszuschließen (§ 18 Abs. 6). Ein entspre­

chender ergänzender Entwurf ist bereits in Diskussion. 

Zu § 19 
In den Erläuterungen wird im Zusammenhang mit der Zuverlässig­

keit auch die Wahrung von Arbeitnehmerschutzbestimmungen er­

wähnt. In diesem Zusammenhang wird allerdings zu bedenken gege­

ben. daß Auskünfte der Arbeitsinspektion über allenfalls festge­

stellte Ubertretungen von Arbeitnehmerschutzvorschriften auf­

grund der Verpfl ictltunq zur Wahrung des Amtsgeheimnisses nicht 

zulässig sind bzw. nur nach Zustimmung des Betroffenen zulässig 

wären. Bei der übertretung von Arbeitnehmerschutzvorschriften 

werden entweder die Arbeitgeber (sofern es sich um eine natür-

1 iche Person handelt) oder die lllr Vertretung nach außen beru­

fenen Organe gemäß § 9 VStG oder verantwortliche Beauftragte 

gemäß § 9 VStG oder Bevollmächtigte nach § 31 des Arbeitnehmer­

schutzgesetz€s bzw. § 28 des Arbeitszeitgesetzes zur Verantwor­

tung gezogen. Eine Auskunft über verhängte Strafen könnte daher 

nur nach Zustimmung des jewpil~gen Beschuld~9ten zuläss~g se~n. 

wobei sich die Situation ergeben kann, daß der jeweil ige Be­

schuldigte (2.B. ein Bauleiter) nicht mehr für das betrefferde 

Unternehmen tätig ist. Hier ste!lt sich auch die Frage, ob z.B. 

die wiederholte Bestrafung eines Bauleiters die Zuverlässigkeit 

des Bauunternehmens, für das er tätig geworden ist, auszu-

schi ießen vermag. Ähnliches gilt für den handelsrechtlichen 

Geschäftsführer. Es erscheinen daher Klarstellungen erforder­

lich, zumal in der Praxis Strafverfahren gegen den Arbeitgeber 

(als natürliche Person) bei den für Aufträge nach dem vorlie­

genden Entwurf ~n Betracht kommenden Bietern die Ausnahme dar­

stellen. Wenn daher auf Strafen bzw. Strafverfehren gegen den 

Bieter abgestellt wird. kann dies nur in sehr seltenen Fällen im 

Bereich des Arbeitnellmerschutzes relevant werden. 
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Unbeschadet dieser bei der praktischen Durchführung zu 

erwartenden Probleme wird aber die im Entwurf vorgesehene 

Prüfung der Zuverlässigkeit im Hinbl ick auf die Wahrung des 

Arbeitnehmerschutzes sehr begrüßt. 

§ 20 Abs. 1 

Hier wird eine Verhandlung - wie auch schon bisher - mit den 

Bietern vor allem über Preise ausdrücklich ausgeschlossen. Diese 

Regelung geht über die diesbezüglichen EG-Richtlinien weit 

hinaus. denn in diesen Richtl inien ist von einem Verbot der 

Preisverhandlungen nicht die Rede. Es ist nicht einzusehen. 

warum im Sinne eines freien Wettbewerbs der vergebenden Stelle 

unter Wahrung bestimmter formal voraussetzungen und Nachvollzieh­

barkeit Verhandlungen über Preisnachlässe durch die Bieter 

verboten sein sol i e n: z. ß • könnten diese P r eis n ach 1 ä s s e von den 

für lien Luschlag in Fr'i3ge kommenden Bietern schriftlich verlangt 

werden. Es darf darauf hingewiesen werden, daß durch das Verbot 

d e t' P r eis ver h a n d 1 u n 9 end e m ß und e r' heb 1 ich e M ehr k 0 s t p n e n t s t ehe n . 

D~r Bund kauft daher im Vergleich zur Privatwirtschaft zu teuer 

ein. Wenn den Bietern bei gegebener Transparenz Chancengleich­

heit eingeräumt wird, sind Preisverhandlungen n~cht wettbewerbs­

ver 7, e r r' end _. i 111 b e q e n t eil, sie e f' S P a t- e n i m S i n n e der Wir t s c h a f t -

I ichkeit und Sparsamkeit dem bffentl ichen Auftraggeber Geld. 

Im Gegen:;atz zu dieser ßestimmun9 sind im "lweistufigen Ver'sabe­

ver'fahren für immaterie'I'le Leistungen" Pre'lsverhand'lungen 

("Detailgespräche") zulässig und somit - unter Einhaltung be­

stimmter Voraussetzungen - offensichtlich möglich. 

Zu Abs. 5 

Durch kommissionelle Aufklärungsgespräche und Erörterungen kommt 

es zu Zeitverzbgerungen, sicher jedoch zu einem erhöhten Verwal -

tungsaufwand. Eine derartige Bestimmung ist absolut entbehr-

I ich. 

Die Absätze 2 bis 5 regeln keine "Verhandlungen" mit Bietern und 

gehbren daher thematiSCh nicht zu § 20. 
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Zu § 21 Abs. 2 
Da das Bestbieterprinzip vorgesehen ist. ist der letzte Satz 

des Abs. 2 entbehrlich. 

Zu Abs. 4 

Eine Vergabe der ausgeschriebenen Gesamtleistung in Teilen soll 

möglich sein, wenn diese Teile in der Ausschreibung als solche 

bezeichnet werden und wenn die Zulässigkeit von Teilangeboten 

ausdrückl ich erlaubt wird (siehe § 8) 

Zu Abs. 6 

() erB i e te r, dem der Zu schi ag e. r t ei 'I t wir d, wir d h i e von i!TI al'j 9 e -

meinen unmittelbar durch Bestellschein schriftl ich in Kenntnis 

gesetzt. Die schriftliche Verständigung der übrigen Bieter be­

deutet eInen zus~tzl ichen Verwaltungsaufwand. der Kosten 

verursacht. Eine entsprechende Verständigung auf Anfrage eines 

nicht zum Zug gekommenen Bieters kann jederzeit formlos erfolgen 

(dies bezieht sich auch auf § 18 Abs. 4). Bei allem Verständnis 

fLjr' I'r'an':,;p;;ienz so'jlte die Infor'mation der Bieter nicht auf 

Kosten erhÖhten Verwal~ungsaufwands erfolgen. 

Zu Abs. 7 
Die ubersrhreitung d~r Zuschlagsfrist sollte gemäß dem vor-

1 iegenden Entwur'f nur au'=:; wichtigen GrLinden möglich sein. Wird 

die ÖNORM durch Verordnung verbindlich erklärt, soll die Zu­

schlagsfrist 3 Monate nicht Ubersteigen. Die Überschreitung 

dieser dreimonatigen Zuschlagsfrist wäre aber bei grbßeren 

Beschaffungsvorhaben schon allein durch die Notwendigkeit der 

Befassung verschiedender Stellen wie Innenrevision, Finanz­

ministerium, Personal vertretung usw. der Regelfall (von in­

haltlichen Problemen bei komplexen Projekten einmal abgesehen). 

Die überschreitung der Zuschlagsfrist sollte daher nicht an 

Rechtsfolgen geknüpft werden. Andernfalls müßte die Zuschlags­

frist %umlndest verdoppelt werden. 
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Zu Abs. 8 

Es ist nicht feststel lbar, ob die angegebene Wertgrenze 

inklusive oder exklusive Umsatzsteuer gemeint ist. Einerseits 

wird es dem zuständigen Bundesminister zugewiesen, die 

Entscheidung über einen Auftrag in dieser Größenordnung zu 

vergeben, andererseits wird ihm vorgeschrieben, eine 

Vergabekontrollkommission vor dieser Entscheidung zu befassen. 

Das Erfordernis der Einholung eines solchen Gutachtens vor 

Vergabe bedeutet überdies eine Verzögerung und 

Verbürokratisierung des Vergabewesens. 

Zu § 22 

Hier mUßten zumindest Anhaltspunkte angefUhrt werden. in welchem 

Ausmaß eine Weitergabe von feilen einer Leistung erlaubt ist. 

Zu § 23 

Zifter 1 sollte klar definier'en. ab welcher Wertgrenze ein nicht 

o t' i e n e s V e I' f a (1 t' e n z u 'I ä ~~ :3 i ':1 ist :: u 11 t erB e t' Ü C k~; ich ti 9 u n 9 ei n e r 

Wertsicherungskiausel). Dies gilt auch tUr § 25 Z. 1. 

Zu § 24 

() i e B ce ~; tim m u n C), n a c; h d f: r nl i n ci e s t e n s tUn f Li n t E' r n e h rn erz u r P, n 9 e -, 

botsabgabe einzuladen sind. verkennt die derzeitige Situation in 

österreich im Bereich der Vergabe von immateriellen Leistungen 

i m B e t' e ich d F i' f: 0 t' S C h u n 9 s - und wi s sen s c h a f t 1 ich enG run dIa 9 e n Cl r -

beit. In vielen Fällen gel~n9t es nur mit großer MUhe. drei 

Bewerber anzusprechen. Dementsprechend wäre eine Differenzierung 

nach den Sachbere~chen der Aufträge vorzunehmen. 

Auch die Bestimmung des Abs. 3, Unternehmer häufig zu wechseln, 

würde sich für den Bereich immaterieller Leistungen negativ 

auswirken. Eine wirtschaftliche, sachl ich gerechtfertigte und 

sparsame Vorgangsweise ist vielfach gerade nur dann möglich, 

wenn das spezifische wissenschaftl iche, analytische und 

technische Wissen bestimmter Auftragnehmer voll ausgeschöpft 

wird. In diesem Zusammenhang erscheint eine alternative 

Regelung zur Prüfung der Pre;sangemessenheit sinnvoller (siehe 
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auch § 26 Abs. 7). In d'esem Zusammenhang 'st auch die 

Bestimmung des § 25 zu sehen: bei der Vergabe von Forschungs­

und Entwicklungsleistungen wird das Verhandlungsvertahren den 

Regelfall bedeuten. 

Zu § 25 Abs. 8 

Diese Bestimmung wäre auf die Situation anzupassen, daß Nachbe­

stellungen nach dem Jahreswechsel in der Regel mit Preisan­

passungen verbunden sind, die aus Preissteigerungen zu Jahres­

beginn resultieren. 

Zu § 26 Abs. 7 

Es darf da raut verwiesen werden, daß bei verschiedenen Arbeiten 

z.B. Elektroinstallationsarbeiten etc. eine gewisse Kontinuität 

in der Auswahl der geeigneten Unternehmer zu Vorteilen tUr den 

Auftraggeber fUhrt. 

Zu § 27 

Die Sinnhatt'gkeit dieser Regelung ersche'nt nicht gegeben, da 

e~n öffentliches Erkundungsverfahren ja jederzeit durch ein 

offenes Vertahren ersetzt werden könnte. Denkbar wäre eine 

öffentl iche Erkundung e'nes Bewerberkreises im Rahmen einer 

allgemeinen Antrage. um d'e MarktUbersicht zu erweitern. Dann 

wären auch die Best'mmungen der Ziffern 5, 6 und 7 obsolet. die 

lediglich einen erhöhten Verwaltungsaufwand mit sich bringen. 

Zu § 28 

Auch bei materiellen Leistungen kann es zu Situationen kommen, 

wo Problemlösungen angeboten werden sollten, d.h. das zweistufi­

ge Verfahren sollte nicht nur fUr immaterielle Leistungen mbg­

lich sein. 

Die Leistungsbeschreibung ist in § 11 geregelt, weshalb der 

diesbezUgliehe Verweis zu korrigieren wäre. 
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Vergabekontrollkommission 

- 17 _. 

Die Bedenken gegen die Einrichtung einer Vergabekontrollkommis­

sion wurden schon unter § 21 Abs. 8 formul iert. Es darf darauf 

verwiesen werden, daß es bisher nur unter Schwierigkeiten mög-

1 ich war, komplexere Beschaffungsvorgänge in angemessener Zeit 

abzuwickeln. Durch die Einrichtung dieser Kontrollkommission 

wird eine Beschaffung um weitere Monate verzögert werden (Erar­

beitung eines Vergabevorschlags, Befassung der Innenrevision. 

Befassung der Personal vertretung, Befassung der Vergabekon­

trollkommission, Befassung des Bundesministeriums für Finan­

zen). Es wUrde zu unzumutbaren Verzögerungen führen, wenn elne 

Kommission bei sehr komplexen Beschaftungsvorgängen (z.B. Aus­

schreibung von EDV-Leistungen etc.) ~nnerhalb von 3 Monaten zu 

einer Entscheidung kommen soll. Auf die Problematik einer 

dreimonatigen Zuschlagsfrist wurde bereits hingewiesen. 

Ahgesehen von der Verzögerung des Vergabevorganges werden für 

die Einrichtung und Organisation dieser Kommissionen erhebliche 

Mittel aufgewendet werden mUssen. die im Widerspruch zur Ziel­

setzGng der Einsparung und der Verwaltungsvereinfachung stehen. 

fs wird auch zu bedenken gegeben, daß aufgrund der wesentlichen 

(nach Ansicht des B~AS überzogenen) Verbesserung der Rechtsstel­

:ung der Bieter in Zukunft kaum größere Beschaffungsvorgänge 

o h n e Gut ach t end u r- c tl ein e cer' art i 9 e Kom mi s s ion a b g e Wl c k e 1 t 

werden. 

Zu § 41 ff 

Auf die AusfUhrungen in der Einleitung wird verwiesen und über­

dies grundsätzlich angemerkt, daß das NachprUfungsverfahren in 

der vorliegenden Form nicht sinnvoll erscheint, da die Hauptent­

scheidung des Auftraggebers wohl die Zuschlagserteilung, jedoch 

nach Zuschlagserteilung gem. Abs. 5 die Durchführung eines Nach­

prUfungsverfahrens unzulässig ist. Das heißt, daß jeder Unter­

nehmer. der sich unter Umständen benachteiligt fühlt, das Ver­

gabeverfahren durch Einleitung eines NachprUfJngsverfahrens 

verzögern kann, da er sonst seine behaupteten Rechte nicht 
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wahrnehmen kann. Auch die Möglichkeit, eine Mutwillensstrafe zu 

verhängen, schI ießt nicht aus, daß Mißbrauch auch unter Ein­

räumung d~eses subjektiven Rechtes betrieben wird. Darüber 

hinaus wird in der Praxis der Nachweis des Mutwillens kaum 

mög"i1ch sein. 

Zu § 46 

Es ist fraglich, inwieweit das Ergebnis dieser Prüfung die 

Durchführung eines Nachprüfungsverfahrens gem. § 41 ersetzen 

kann. überdies erhebt sich die Frage, wozu ein sachverständiger 

Prüfer bestellt werden sollte, wenn das Vergabewesen jedenfalls 

von der Innenrevision zu prüfen ist. 

11. Abschnitt 

Schadenersatzfragen sind auch bisher ausreichend geregelt gewe-

sen und bedürfen nicht einer ausdrückl ichen Statuieru~g in 

d:lesem Cesetz. 

12. Abschnitt 

Zu § 49 Abs. 5 

Abgesehen von der unrichtigen Zitierung - das Staatsdruckereige­

setz ist aus 1981 und nicht 1992 - ist hiezu folgendes anzumer-

ken: 
Einerseits werden aus Cründen der Wettbewerbsverzerrung ge­

schützte Werkstätten von der Teilnatlme am offenen Verfahren 

ausgeschlossen. andererseits bleibt die Bestimmung des Staats­

druckereigesetzes (§ 2 Abs. 3) ausdrücklich unberührt, die eine 

den EG-/EWR-Richtlinien sicher nicht entsprechende Bevorzugung 

bedeutet. 

Abschließend wird festgestellt, daß dieser Entwurf eines ßundes­

vergabegesetzes ein Vergaberecht schaffen soll, das durch eine 

V i e 1 z a h 1 v 0 rl R e c h t s vor s c h r i f t e nun d dur c h übe r r e 9 -I e m e n t i e run 9 

gekennzeichnet ist. Dem gegenüber steht die Notwendigkeit der 

Beschaffungsstellen, Vergaben nach den Prinz~D~en der W~rt­

schaf tl ichkeit, Spar-samkeit und Zweckmäßigkeit im f~egelfall 
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innerhalb kurzer Zeit durchzuführen. Es stellt sich u.a. auch 

die Frage des Schutzes der mit Vergaben beschäftigten Bedienste­

ten, die als Kontrahenten den mit einer Vielzahl von subjektiven 

Rechten ausgestatteten Bietern gegenüberstehen. Die Einrichtung 

von unabhängigen Verwaltungssenaten (die Betassung von Ge­

richtshöfen 1. Instanz wUrde noch kompl izierter und verzögern­

der wirken) und die Anwendung des AVG mUßten rechtspolitisch 

eingehendst geprUft werden, da der Bereich des öffentlichen 

Vergabewesens eine Angelegenheit der Privatwirtschaftsverwaltung 

darstel lt, in der der öffentliche Auftraggeber dem Wirtschafts­

treibenden als Partner gegenüberstehen sollte. 

Vergaben nach diesem Entwurf sind schwer handhabbar. bringen für 

den Bund bedeutende Nachtei le und Kosten. v~rzbgern und führen 

zu verst~rkter BürOKratie. All dies kann wohl kaum die Intention 

dieses Bundesverqabegesetzes sein; lransparenz und Kontrollmbg­

lichkeiten, subjektive Rechte Dritter war-en auch bisher gegeben. 

D e t- 'I auf end e Hin w eis auf die E c-; - / [ W R - A n pas s u n 9 sol -I t e w \) hl n ich t 

dazu führen. daß dieses Vergaberecht über die EG-/EWR-Regeln 

w e :1 t hin a u ~, Cl e h t . 

[) a die ~, e r' C e ~; e t z e sen t w l) r f a l) c h d e rl 1 n t e n t ion end e r Ver w a 'I tun Cl S .. 

re f 0 r m e 1 n cl e u ti C) w i cl e r S P i' i c rl t, w ä (' e d r i n 9 end a n zur a t e n, den 

Entwurf durch eine im Rahmen aer Verwaltungsreform eingerichte­

t e n A r- bei t s 9 i- U P P e z u LA b e rar bei t e n . 

Hier sollten jedenfalls auch Bedienstete mitwirken, die derzeit 

schon mit der DurchfUhrung von Vergaben beschäftigt sind. Ziel 

elner solchen Arbeit wäre, ein praxisorientiertes Vergaberecht 

zu schaffen. das unter Wahrung von Rechtssicherheit, Transparenz 

und der Rechte aller Beteil igten ein rasches und flexibles 

Handeln in Vergabeangelegenheiten ermögl icht. 

Zur Vermeidung sich widersprechender Bestimmu~gen SOW1e um die 

Anzahl an Vergabevorschriften zu vermindern und damit die 

Rechtssicherheit und rasches Handeln zu gewährleisten, wird vor­

geschlagen, die überarbeitete ÖNORM A 2050 fUr verbindl ich zu 
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erklären und zusätzl ich ledigl ich die sich aus der EG- bzw. EWR­

Anpassung zwingend ergebenden Änderungen vorzunehmen. Dem 

Präsidium des Nationalrates wurden 25 Exemplare dieser 

Stellungnahme übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
~~;9un9: 

Für den Bundesminister: 

Bau e r 
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